
Alt 

  

§ 9 Geschäftskreis des Finanzausschusses 

 Der Finanzausschuss ist zuständig für Haushalts- Finanz- und 

Liegenschaftsangelegenheiten. Er entscheidet insbesondere über  

 … 

5. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben innerhalb eines 

Haushaltsjahres über 38.000 Euro bis 77.000 Euro im Einzelfall,  

… 

§ 19 Zuständigkeit des Oberbürgermeisters 

(1) Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung gehören insbesondere  

… 

9.   Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Einzelfall innerhalb ei- 

nes Haushaltsjahres bis zum Betrag von insgesamt 38.000 Euro, der Ausschuss  

für Finanzen und Liegenschaften ist zur nächsten Sitzung zu informieren ab einem  

Betrag von 5.000 Euro.  

Neu 

  

§ 9 Geschäftskreis des Finanzausschusses 

 Der Finanzausschuss ist zuständig für Haushalts- Finanz- und 

Liegenschaftsangelegenheiten. Er entscheidet insbesondere über  

… 

5. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen innerhalb eines Haushaltsjahres über 38.000 Euro bis 

77.000 Euro im Einzelfall,  

… 

§ 19 Zuständigkeit des Oberbürgermeisters 

(1) Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung gehören insbesondere  

1.   

9.   Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 

im Einzelfall innerhalb eines Haushaltsjahres bis zum Betrag von insgesamt 38.000 

Euro, der Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften ist zur nächsten Sitzung zu 

informieren ab einem Betrag von 5.000 Euro.  

 


